
Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt
vom 21.07.2021 (Az.:01156-21-112)

Vorhaben/Betreff:
Neubau einer Wohnanlage mit 12 WE, 4 oberirdischen Stellplät-
zen, Tiefgarage und Freiflächenplan; hier: 1. Tektur zur Bauge-
nehmig. v. 24.07.2020, Az. 3549-2019; Änderung der Wohnein-
heiten von 12 auf 11

Grundstück: Ingolstadt, Hanstraße 21

Gemarkung: Ingolstadt

Flur-Nr.: 3364/2

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 21.07.2021). Geplant ist der Neubau einer
Wohnanlage mit 12 WE, 4 oberirdischen Stellplätzen und Tief-
garage; hier: 1. Tektur zur Baugenehmig. v. 24.07.2020, Az.
3549-2019; Änderung der Wohneinheiten von 12 auf 11.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).

Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu be-
achten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbar-
keit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
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Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Jahreshauptversammlung
der Jagdgenossenschaft Hagau

Am Freitag, den 06.08.2021, findet um 19:30 Uhr im Schulungs-
raum des Feuerwehrgerätehaues in Hagau, Rosenschwaigstraße
105, die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Ha-
gau statt. Hierzu sind alle Eigentümer und Nutznießer von jagd-
baren Grundstücken im Ortsteil Hagau eingeladen. Zum an-
schließenden Jagdessen sind auch die Partner herzlich eingela-
den.

Die geltenden Corona-Maßnahmen sind zu beachten.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Bekanntgabe der Niederschriften

2. Bericht des Jagdvorstehers und des Wegebaumeisters

3. Kassenbericht, Bericht des Rechnungsprüfer und
Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers

4. Verwendung des Jagdpachtschillings

5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Ausschreibung
im Offenen Verfahren

Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Hindemithstraße 30,
85057 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-35 01, vergabe@in-kb.de,
schreiben folgende Leistung nach VOB/A aus:
TV-Inspektion Jahresauftrag 2021-22, Nr. WPB-TV-2021-22
Einreichungstermin: 31.08.2021 um 10:00 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung
im Offenen Verfahren

Die Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co.KG beabsichtigt
folgende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu ver-
geben:
Neubau Digitales Gründerzentrum (DGZ) – Estrich, Terrazzo,
Nr. KOB-0063-2021-B-IN
Einreichungstermin: 31.08.2021 um 10:45 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt.
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, E-Mail: vergabe@ingol-
stadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de

Stadt Ingolstadt
Flurneuordnung Ingolstadt-Haunwöhr
Kreisfreie Stadt Ingolstadt
Schlussfeststellung

Bekanntgabe
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern hat das oben
genannte Verfahren mit der Schlussfeststellung abgeschlossen.
Die Schlussfeststellung mit Rechtsbehelfsbelehrung ist in der
Verwaltung der Stadt Ingolstadt, Stadtplanungsamt, Spitalstra-
ße 3, 85049 Ingolstadt, vom 02.08.2021 mit 16.08.2021 nieder-
gelegt und kann dort während der Dienststunden eingesehen
werden.
(Bitte beachten Sie jedoch bezüglich des Zutrittes in das Gebäu-
de die coronabedingten Hinweise an den Eingangstüren des
Technischen Rathauses und auf der Internetseite der Stadt In-
golstadt. Gerne können Sie zur Einsichtnahme in die Unterlagen
vorab einen Termin vereinbaren.)
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